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Zitat von wossen

die Humboldt-Universität lässt bei TBs höchstens eine Gesamtarbeitszeit von 48
Stunden zu

Das ist die gesetzliche Höchstarbeitszeit für abhängig Beschäftigte. Jede selbstständige
Tätigkeit fällt da raus. Mit einer selbstständigen Tätigkeit darf man da auch drüberkommen,
ohne dass der AG etwas zu melden hätte - so lange die Haupttätigkeit nicht darunter leidet. Das
aber muss beim Angestellten der AG beweisen.

Aber was solls, all das hast du hier im Forum schon x-mal gesagt bekommen.
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